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Aufnahmevertrag
der Bernischen Naturforschenden Gesellschaft mit der

Bernischen Mathematischen Vereinigung

1. Die Mathematische Vereinigung in Bern ist Kollektivmitglied
der Naturforschenden Gesellschaft Bern und entrichtet hiefür einen

jährlichen Beitrag von Fr. 60.—. Sie anerkennt die Statuten der
Naturforschenden Gesellschaft und sucht in ihrem Teile die
Bestrebungen dieser Gesellschaft zu fördern.

2. Die Mitglieder beider Gesellschaften haben das Recht zum

gegenseitigen Besuch aller Veranstaltungen der Gesellschaften.
3. Die Mitteilungen der „Naturforschenden Gesellschaft Bern"

werden der Mathematischen Vereinigung in einem Exemplar unbe-
rechnet zugestellt.

4. Die Naturforschende Gesellschaft stellt der Mathematischen

Vereinigung pro Jahr 8 Druckseiten (mit gewöhnlichem Drucksatz,
Preis gegenwärtig Fr. 12.—) in ihren Mitteilungen zur Aufnahme
von Sitzungsberichten, Mitgliederverzeichnis etc. zur freien
Verfügung. Auf mathematischen Drucksatz leistet die Naturforschende
Gesellschaft bis zu 30 o/o der Mehrkosten, doch sollen die
gesamten Druckkosten für die Mathematische Vereinigung nach
Möglichkeit innerhalb des Druckpreises von 8 Normalseiten bleiben.
Für weiteren beanspruchten Raum bezahlt die Mathematische
Vereinigung die Druckkosten selbst. Sie hat das Recht, auf ihre Kosten
Sonderdrucke ihrer Sitzungsberichte und ihres Mitgliederverzeichnisses

herstellen zu lassen. Zur Drucklegung sind die Sitzungsberichte,

eventuell das Mitgliederverzeichnis dem Sekretär der
Naturforschenden Gesellschaft rechtzeitig und in druckfertigem
Zustand einzureichen.

5. Jede der beiden Gesellschaften kann eine Abänderung der
Bestimmungen oder eine Aufhebung des Vertrages auf Ablauf des

Kalenderjahres und mit einer Kündigungsfrist von einem halben Jahr
schriftlich beantragen.

6. Der Vertrag tritt im Juni 1936 in Kraft.

Für die Naturforschende Gesellschaft Bern:
Der Präsident: F. Baltzer.

Für die Mathematische Vereinigung Bern:
Der Präsident: H. Lehmann.
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